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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.03.1955

Norm

ZPO §514 C1

Rechtssatz

Gegen die Annahme und Vorlage eines Rechtsmittels und die Unterlassung seiner Zurückweisung ist ein Rekurs

ebensowenig zulässig wie gegen die Unterlassung der a limine Zurückweisung einer Klage.
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